
Recht und Gewalt -

1„ G-ewal t ist als konservative Gewalt im Gesetz. in vielfältiger :F'orm 
anerkannt: Notwehr, Notstand, Besitzwe_hr, Überges. Nbtstand. 

2 . Für den Gewaltberech.tigten spielt nach dem Gesetzeswortlaut die 
APO-Unterscheidung zwischen Gewalt gegen Personen und Gewalt gegen 
Sachen keine Rolle. Der Proportionalitätsgrundsatz ist erst 
neueren Datums: vgl. MRK 

3. Die Rechtmäßigkeit von Gewalt läßt sich nur im Hahmen von Güter
abwägungen feststellen. 

4. Die Aktionen gegen Spri:p.ger waren nicht nur Demonstrationen 1 sondern 
demonstrativer Widerstand. Hech\stechnisch sind sie als Ausübung 
des Notwehrrechts zu quqlifizieren. 

5. Die Springer'sche Pressekampagne gegen einzelne Mitglieder sowie 
· das Kollektiv der APO, insbesondere den STIS, stellte einen gegen
wärtig-rechtswidriRg:e.n Angriff auf das allgemeine Persönlichkeits
recht der Diffamierten daro 

6. ~as allegemeine Persönlichleitsrecht als absolutes subjektives 
Recht beinhaltef als Ausfluß der Arto1,2,GG insbesondere die Möglich
keit, an den politischen Entscheidungen der Allgemeinheit mitwirken 
zu können. Dcis Henschenbild des GG, wie es seine Ausformung in der 
Rech~sprechung des BVerfG gefunden hat, geht über das des Libera
lismus hinaus, indem der Mensch nicht nur als Individuum mit Waren
hüterfunktionen, sondem als primäifl gesellschaftlich-politisches 
Wesen gesehen wird„ 

7. Der Mensch kann sich als politisches Wesen über das Medium der Mei
nungsäußerung nur dann betätigen, wenn n i cht nur die l'-'ieinungsäuße
rung, sondern auch die bezweckte Wirkung auf andere geschützt ist„ 

8 • Die Springer-Presse hat durc.h ihre .D iffamierungskampagne die APO
rlitglieder der Möglichkeit beraubt, auf andere Mensch~n einzuwirken, 
indem sie auf die APü alle negativen Vorurteile und Feind-Klischees 
_projizierte. Sie hat -vglo § 824 BGB- die APO in ihrem politischen 
.Kredit geschädigt , ind:em sie nicht sich inhalt ich mit ihr auseinan
dersetztet sondern diese Ause inandersetzung vn vornherein unterband. 

9~ Die Angriffe der Springer-Presse waren ihrerseits nicht als Xusdruck 
der Pressefreiheit geschützto Die subjektive Pressefreiheit geht 
nicht weiter als di e i nstitutione l le Garantie der Pressefreihei t6 
Diese ist aber nur i n dem hahmen ge geben ~ in dem die Presse an der 
Bildung der öf f entlichen Meinung mi twi r kt . Die ses Mitwirken erfolg t 
in Gestalt der Auseinanderse tzung der I deen ~ i n J?orm eines geisti gen 
Ka~fes ~ kurz: in der i nhaltlich en An.s ein::.i_ tld.e :rsetzung , n i ch~· jedoch 
mit der Waffe der Diffamierung„ .D-ies e könnt e a llenfalls als Gegen
schlag ge rechtfertigt se i n. Das bedeutet jedoch nicht, daß die Ver
teidigung auf den Gegenschlag in der Yres s e beschränkt wäree 

1oe Das a llgemeine Persönlichke i t srecht ilin se i ner besonderen Ausfor-



1~ . Die Gewaltanwendung gege~ die Po l izei i n Form von physischem Wi de r 
stand und von Ste i nwürfen war als J otwehr rechtmäßig e 

16 . Di e pol i ze ilichen Maßnahmen gegen den rechtmäßigen demonstrat iven 
wi aers tand waren ihr e r seits nach polizeirechtlichen Grundsätzen 
r ech t swi drig, da von den Demonstranten keine Stör up;g der öffentlichen 
Si cher hei t . und Ordnung ausging. Die kollektive Wahrnehmung des Not
wehr re ch ts l äßt sich auch nicht als Lansfriedensbruch abqualifizieren. 

17 ~ Der Hech tswidrigkeitsbegriff der höchstrichterlichen Rechtsprechung_ 
zu§ 11 3 St GB, wonach die Polizei bei Masseneinsätzen bereits dann 

r e ch tmäßig handelt, wenn der sachlich· zuständige Vorgesetzte bei der 
Befeh l s'.erteilung di.e notwend.d.gen, J?örmlichkei ten gewahrt hat, hat als 
obr.igka i tsstaatliches Relikt in einer demokratischen Grundordnung 
keil~dn ?la tz mehr„ Es kann dem sich rechtmäßig verhaltenden Hürger 
nich t zugemutet werden, bei seiner rechtmäßigd~ Grundgesetzausübung 
sich auf unwürdigtse Art verprügeln und mißhandeln zu lassen - nur 
im 1~amem einer sich nicht weiter legitimierenden Ordnung„ 

180 Die .Begründung des BGH enthält neben einer Anzahl von Fmrmeln, die 
lediglich Wiederspiegelungen einer untertanen mentalität sind, als 
einzige erörternswerte Erwägung den Gedanken, daß die ausführenden 
Polizisten geschützt werden müßten„ Dabei geht der BGH~ entgegen den 
Vorschriften des Heamtenrechts, §§ 38 BHRG, 56 BBG- davon aus, daß den 
Polizisten kein Prüfungsrecht zusteht. In Wirklichkeit besteht jeddbh 
eine Prüfungspflicht, die schon daraus folgt, daß jedes Verwaltungs
handeln unmittelbar an den Entscheidungen des G-G zu messen ist. 

190 Die Güterabwägung zwischen dem Schutz der Foliz.isten und dem Schutz 
des sich rechtmäßig verhaltenden G-ewaltunterworfenen muß zugunsten 
des lezteren ausfallen~ _weil,es mit der Würde des Menschen unvereinbar 
ist, daß im I~amen einer anonymen Ordnung ärgst.e Bingriffe in die Per
s6nlichkeit, wie sie das Verprüglen durch die Polizei jedenfalls dem 
Rechtstreuen gegeüber darstell t , h i ngenommen werden müsseno 

2oe Daß Eingriffe in die Mens chenwürde au ch dann, wenn s i e von dem Unter
gebenen fahrl ä ssing aus geführ t werden , di esen n icht von seiner Ver
antwoilttung befreien , bel e g en d J~e Vorschr i f t e n des ß e amtenrechts o Der
artige Eingriffe fa l l en g l e! chze i tig ~n ch i ns ofe r n i n da s Hisiko des 
neamten„ als er Ver·t e .i.d i.gung sma.ßnahmen des i1.YJfo.!}~:gT.if.fenen h i nneh men 
mußo 
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